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 Veröffentlicht am 23.02.1994

Norm

VersVG §86

Rechtssatz

Bei einer voll gedeckten Neuwertversicherung ist die Mehrwertsteuer dann ein Teil der Wiederbescha6ungskosten,

wenn kein Anspruch auf Vorsteuerabzug oder Erstattung besteht, weil sie zur Bescha6ung einer gleichwertigen Sache

erforderlich ist.
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